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10. legtden Regierungen, den internationalen Organisatio- Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grund-
nen und den nichtstaatlichen Organisationennahe, Ausbil- freiheiten für alle ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht,
dungsprogramme zu organisieren und Projekte zu unterstützen, Sprache oder Religion zufördern und zu festigen,
die den Zweck haben, Angehörige der Streitkräfte, Beamte mit
Polizeibefugnissen und Regierungsbeamte sowie Mitglieder
der Friedenssicherungs- und Beobachtermissionen der Ver-
einten Nationen in menschen- und humanitärrechtlichen
Fragen, die mit ihrer Tätigkeit zusammenhängen, auszubilden
oder aufzuklären, und appelliert an die internationale Gemein-
schaft, diesbezügliche Anstrengungen zu unterstützen;

11. legtdem Sonderberichterstattereindringlich nahe, die Formen von Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der
Aufmerksamkeit des Hohen Kommissars der Vereinten Natio- Religion oder der Überzeugung verkündet hat,
nen für Menschenrechte auch weiterhin auf Fälle von außerge-
richtlichen, summarischen und willkürlichen Hinrichtungen zu
lenken, die ihm besondere Sorge bereiten oder bei denen
frühzeitige Maßnahmen Schlimmeres verhindern könnten;

12. begrüßtdie Zusammenarbeit, die sich zwischen dem Religions- und Weltanschauungsfreiheit von weitreichender
Sonderberichterstatter und anderen Mechanismen und Verfah- und maßgebender Bedeutung ist und daß dieses Recht die
ren der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrech- Gedankenfreiheit in allen Angelegenheiten, die persönlichen
te sowie mit medizinischen und gerichtsmedizinischen Sach- Überzeugungen und das Bekenntnis zu einer Religion oder
verständigen entwickelt hat, und ermutigt den Sonderbericht- Weltanschauung mit einschließt, gleichviel ob allein oder in
erstatter, seine diesbezüglichen Bemühungen fortzusetzen; Gemeinschaft mit anderen,

13. ermutigtdie Regierungen aller Staaten, in denen die in Bekräftigungdes Aufrufs der Weltkonferenz über Men-
Todesstrafe noch nicht abgeschafft worden ist, ihren Ver- schenrechte an alle Regierungen, in Erfüllung ihrer interna-
pflichtungen nach den einschlägigen Bestimmungen der inter- tionalen Verpflichtungen und unter gebührender Berücksichti-
nationalen Menschenrechtsakte nachzukommen, unter Berück- gung ihrer jeweiligen Rechtsordnung alle geeigneten Maß-
sichtigung der Garantien, auf die in den Resolutionen des nahmen zu ergreifen, um der Intoleranz und damit zusammen-
Wirtschafts- und Sozialrats 1984/50 vom 25. Mai 1984 und hängender Gewalt aufgrund der Religion oder der Welt-
1989/64 vom 24. Mai 1989 Bezug genommen wird; anschauung, einschließlich Praktiken der Diskriminierung von

14. ersuchtden Generalsekretär, die Menschenrechtskom-
mission über die Durchführung des Beschlusses 1995/284 des
Wirtschafts- und Sozialrats unterrichtet zu halten, unter Be-
rücksichtigung der vom Sonderberichterstatter in seinem Be-
richt abgegebenen diesbezüglichen Stellungnahmen, damit mit dem Aufrufan alle Regierungen, mit dem Sonderbe-229

er sein Mandat wirksam wahrnehmen kann, so auch durch richterstatter der Menschenrechtskommission über die Frage
Besuche in den betreffenden Ländern; der religiösen Intoleranz zusammenzuarbeiten, um ihm die

15. ersuchtden Generalsekretärerneut, in Fällen, in denen
die in den Artikeln 6, 9, 14 und 15 des Internationalen Paktes
über bürgerliche und politische Rechte vorgesehenen recht- höchst beunruhigtdarüber, daß es in vielen Teilen der Welt
lichen Mindestgarantien offenbar nicht eingehalten werden, zu ernsten Fällen von Intoleranz und Diskriminierung auf-
auch weiterhin sein möglichstes zu tun; grund der Religion oder Weltanschauung, einschließlich

16. ersuchtden Sonderberichterstatter, der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung einen vorläufi-
gen Bericht über die weltweite Situation in bezug auf außerge-
richtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen sowie zutiefst besorgtdarüber, daß zu den aus religiösen Gründen
seine Empfehlungen betreffend wirksamere Maßnahmen zur verletzten Rechten den Berichten des Sonderberichterstatters
Bekämpfung dieses Phänomens vorzulegen. zufolge unter anderem das Recht auf Leben gehört, ferner das
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51/93. Beseitigung aller Formen von religiöser Intoleranz menschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe

Die Generalversammlung,

unter Hinweisdarauf, daß sich alle Staaten nach der Charta
der Vereinten Nationen verpflichtet haben, die allgemeine

erneut erklärend, daß die Diskriminierung von Menschen
aufgrund der Religion oder der Weltanschauung einen Affront
gegen die Menschenwürde und eine Verleugnung der Grund-
sätze der Charta darstellt,

in Bekräftigungihrer Resolution 36/55 vom 25. November
1981, mit der sie die Erklärung über die Beseitigung aller

unter Hinweisauf Artikel 18 des Internationalen Paktes
über bürgerliche und politische Rechte ,230

betonend, daß das Recht auf Gedanken-, Gewissens-,

Frauen und der Entweihung religiöser Stätten, entgegen-
zuwirken, in Anerkennung dessen, daß jeder Mensch das
Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Meinungs- und Religions-
freiheit hat ,231

uneingeschränkte Wahrnehmung seines Mandats zu ermög-
lichen,

Gewalthandlungen, Einschüchterung und Nötigungen, kommt,
deren Beweggrund religiöse Intoleranz ist und die den Genuß
der Menschenrechte und Grundfreiheiten einschränken,

Recht auf körperliche Unversehrtheit und persönliche Freiheit
und Sicherheit, das Recht der freien Meinungsäußerung, das
Recht, nicht der Folter oder einer anderen, grausamen, un-

unterworfen zu werden, und das Recht, nicht willkürlich fest-
genommen oder inhaftiert zu werden ,232

E/CN.4/1996/4, Ziffer 619. Siehe E/CN.4/1994/79, Ziffer 103.229

Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.230

Siehe A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III, Abschnitt II, Ziffer 22.231
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1. erklärt erneut, daß die Gedanken-, Gewissens-, Reli- alle Staaten auf, im Einklang mit ihren innerstaatlichen
gions- und Weltanschauungsfreiheit ein Menschenrecht ist, das Rechtsvorschriften und in Übereinstimmung mit den interna-
sich aus der angeborenen Würde der menschlichen Person her- tionalen Menschenrechtsnormen alles zu tun, um sicherzu-
leitet und das allen Menschen ohne Diskriminierung gewähr- stellen, daß diese Orte, Stätten und Heiligtümer voll geachtet
leistet ist; und geschützt werden;

2. fordertdie Staatennachdrücklich auf, sicherzustellen,
daß ihre Verfassungs- und Rechtsordnung angemessene und
wirksame Garantien für die Gedanken-, Gewissens-, Religions-
und Weltanschauungsfreiheit ohne Diskriminierung vorsieht,
einschließlich wirksamer Rechtsbehelfe in Fällen, in denen das 11.befürwortetdie anhaltenden Bemühungen des Sonder-
Recht auf Religions- oder Weltanschauungsfreiheit verletzt berichterstatters der Menschenrechtskommission für die Frage
worden ist; der religiösen Intoleranz, der ernannt worden ist, um mit den

3. fordert die Staatenaußerdem nachdrücklich auf, ins-
besondere sicherzustellen, daß niemand, der ihrer Herrschafts-
gewalt untersteht, aufgrund seiner Religion oder Weltanschau-
ung des Rechts auf Leben oder des Rechts auf persönliche
Freiheit und Sicherheit beraubt oder der Folter oder will-
kürlicher Festnahme oder Inhaftnahme unterworfen wird;

4. fordertdie Staatenferner nachdrücklich auf, in Über-
einstimmung mit den internationalen Menschenrechtsnormen
alles Erforderliche zu tun, um solche Fälle zu verhindern, alle
geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um Haß, Intoleranz und
Gewalthandlungen, Einschüchterungen und Nötigungen, deren
Beweggrund religiöse Intoleranz ist, zu bekämpfen und unter
anderem über das Bildungssystem sowie auf andere Weise
Verständnis, Toleranz und Achtung in Fragen der Religions-
oder Weltanschauungsfreiheit zu fördern;

5. erkennt an, daß der Erlaß von Gesetzen allein nicht
ausreicht, um Verletzungen der Menschenrechte, einschließ-
lich des Rechts auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit, zu
verhindern;

6. betont, daß, wie der Menschenrechtsausschuß unter-
strichen hat, Einschränkungen der Freiheit, sich zu einer
Religion oder Weltanschauung zu bekennen, nur zulässig sind, 15.ersuchtdie Menschenrechtskommission, ihre Prüfung
wenn die Einschränkungen gesetzlich vorgesehen, zum Schutz der Maßnahmen zur Verwirklichung der Erklärung fort-
der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit oder Sitt- zusetzen;
lichkeit oder der Grundrechte und Grundfreiheiten anderer
erforderlich sind und in einer Weise angewandt werden, die
das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit
nicht beeinträchtigt;

7. fordertdie Staatennachdrücklich auf, sicherzustellen, 17.ersuchtden Generalsekretär, sicherzustellen, daß der
daß die Mitglieder der mit der Rechtsdurchsetzung beauf- Sonderberichterstatter über das für die vollinhaltliche und
tragten Organe, Beamte, Lehrkräfte und sonstige Angehörige fristgerechte Erfüllung seines Auftrags notwendige Personal
des öffentlichen Dienstes bei der Wahrnehmung ihrer amtli- und die nötigen Finanz- und Sachmittel verfügt;
chen Aufgaben unterschiedliche Religionen und Weltanschau-
ungen achten und Personen, die sich zu anderen Religionen 18.beschließt, die Frage der Beseitigung aller Formen von
oder Weltanschauungen bekennen, nicht diskriminieren; religiöser Intoleranz auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung

8. fordertalle Staatenauf, wie in der Erklärung über die
Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung
aufgrund der Religion oder der Überzeugung vorgesehen, das
Recht aller Personen anzuerkennen, im Zusammenhang mit
einer Religion oder Weltanschauung Kulthandlungen vor- 51/94. Frage des Verschwindenlassens von Personen
zunehmen oder sich zu versammeln sowie eigene Stätten dafür
einzurichten und zu unterhalten;

9. verleiht ihrer ernsten Besorgnis Ausdrucküber An- geleitetvon den Zielen und Grundsätzen der Charta der
griffe auf religiöse Orte, Stätten und Heiligtümer und fordert Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Men-

10. erkennt an, daß es zur vollen Verwirklichung der Ziele
der Erklärung notwendig ist, daß Personen und Gruppen
Toleranz und Nichtdiskriminierung üben;

Bestimmungen der Erklärung unvereinbare Vorfälle und staat-
liche Maßnahmen in allen Teilen der Welt zu untersuchen und
gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen zu empfehlen;

12. legtden Regierungennahe, ernsthaft die Möglichkeit
zu prüfen, den Sonderberichterstatter in ihre Länder ein-
zuladen, damit er seinen Auftrag noch wirksamer erfüllen
kann;

13. legtden Regierungenaußerdem nahe, wenn sie um die
Unterstützung des Programms der Vereinten Nationen für
Beratende Dienste und technische Hilfe auf dem Gebiet der
Menschenrechte nachsuchen, gegebenenfalls auch zu erwägen,
um Hilfe auf dem Gebiet der Förderung und des Schutzes des
Rechts auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit zu
ersuchen;

14. begrüßt und befürwortetdie Bemühungen, die die
nichtstaatlichen Organisationen sowie religiöse Organisationen
und Gruppen unternehmen, um die Verwirklichung der
Erklärung zu fördern, und bittet sie zu erwägen, welche
weiteren Beiträge sie zu ihrer Verwirklichung und Verbreitung
in allen Teilen der Welt leisten können;

16. ersuchtden Sonderberichterstatter, der Generalver-
sammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung einen Zwi-
schenbericht vorzulegen;

unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behandeln.
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Die Generalversammlung,




